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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Die geometrische Richtigkeit des Liegenschaftskatatsers, mit Ausnahme des darin enthaltenen Gebäudebe-
standes, (Stand:                                             ) und die geometrische eindeutige Eintragung der Planung wird

, den

Der Rat der Stadt hat am  nach §§ 2 Abs. 1 - 5 , 4  Abs. 1 und 8 Abs.  2 des  Baugesetzbu-
ches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluß ist am     ortsüblich
bekannt gemacht worden.
Olfen , den 

Bürgermeister 

Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung hat am      gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetz-
buches stattgefunden.
Olfen , den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am        nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen 
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Olfen , den 

Bürgermeister 

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom
     bis       einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.

Olfen , den 

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt hat am       nach § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.
Olfen , den 

Bürgermeister 

Gem. § 10 (3) des Baugesetzbuches ist der Beschluß des Bebauungsplanes am       ortsüblich
bekanntgemacht worden.
In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 und Abs. 4,
des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6 GO NW hingewiesen. Der
Bebauungsplan hat am         Rechtskraft erlangt.
Olfen , den 

Bürgermeister  

hiermit bescheinigt.
Haltern am See
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Unter dem Plangebiet kann in Zukunft Bergbau umgehen. Bauherren sind gehalten, im Zuge der Pla-
nung zwecks eventuell notwendig werdender Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen (§ 110 ff
BBergG) mit der Ruhrkohle AG Kontakt aufzunehmen.

HINWEISE

STÄDTEBAULICHER VERTRAG

Die für die Windkraftanlagen anfallenden Erschließungskosten werden durch den Betreiber der Wind-
kraftanlagen getragen. Die Sicherung erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB im
Rahmen der Baugenehmigung der Windkraftanlagen.

Die Kosten für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen gem. § 8 a BauGB i.V.m. § 1 a BauGB werden
durch den Betreiber der Windkraftanlagen getragen. Die Sicherung erfolgt über einen städtebaulichen
Vertrag gem. § 11 BauGB im Rahmen der Baugenehmigung der Windkraftanlagen.

DENKMÄLER
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Ein-
zelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt
werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Olfen und dem Landschaftsverband 
Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster (Tel. 0251 / 
2105-252) unverzüglich anzuzeigen ( §§ 15 und 16 DSCHG NRW ).

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN GEM. § 86 BauO NW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1) Für Windkraftanlagen sind nur dreiflügelige Rotoranlagen mit Horizontalachse zulässig, mehrere Roto-
ren je Mast sind ausgeschlossen. 

2) Für die Rotoren der Windkraftanlagen ist nur die – aus Windrichtung gesehene – Drehrichtung im Uhr-
zeigersinn zulässig. 

3) Für Windkraftanlagen sind gerüstartige oder mehrbeinige Anlagen ausgeschlossen.
 

4) Die Rotorblätter sind mit mattierten Oberflächen auszuführen. 

5) Masten der Windkraftanlagen sind in den Farben reinweiß bis grauweiß auszuführen.
Ausnahmsweise kann der Anstrich des Mastes von grün (RAL 6010) im Bodenbereich bis hellgrau (RAL
9018) zur Gondel hin abgestuft werden. Firmenname und -signet können untergeordnet dargestellt wer-
den. Sonstige Werbung sowie Beleuchtung / reflektierende / fluoreszierende Anstriche sind nicht zuläs-
sig. Ausnahmen sind zulässig, wenn sie aus luftverkehrlichen Belangen bzw. zu Wartungs- / Reparatur-
arbeiten erfolgen. 

6) Leitungstrassen zu den Windkraftanlagen sind unterirdisch zu verlegen. 

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

SO „WKA“ Sonstiges Sondergebiet Zweckbestimmung „Windkraftanlagen“
siehe textliche Festsetzung Nr.1, 7 a, b und c

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

NH 50- 80m Nabenhöhe - als Mindest- und Höchstmaß siehe textliche Festsetzung Nr. 2b

RD 40- 50m Rotordurchmesser - als Mindest- und Höchstmaß siehe textliche Festsetzung Nr. 2c

BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein - und Ausfahrt, siehe textliche Festsetzung Nr. 4

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB

Wasserflächen

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Wald

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von bodenständigen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen   

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der angrenzenden Anlagenbetreiber
zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN gem. § 9 (6) BauGB 

Vorhandene Flurstücksgrenze

Landschaftsschutzgebiet 

GHmax 100m Gesamthöhe als Höchstmaß siehe textliche Festsetzung Nr. 2a

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft

anzupflanzende Bäume (nach Detailplanung)   

Fläche für die Landwirtschaft

gleichzeitig Kennzeichnung gem. § 9 (5) BauGB „Flächen unter denen der Bergbau umgeht
oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind“

Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windkraftanlagen“ ist durch durch geeignete Maßnahmen
(z.B. Abschaltautomatik) sicherzustellen, dass Verschattungseffekte auf angrenzende Wohn- und Hof-
gebäude die astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Kalenderjahr und eine täg-
liche Beschattungsdauer von 30 Minuten nicht überschreiten.

TEXT
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB UND BAUNVO

1) Gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4) BauNVO

Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windkraftanlagen“ sind innerhalb der überbaubaren Flächen 
Windkraftanlagen (WKA) zulässig. 
Außerhalb der überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen für WKA (Aufstellflächen für Kräne / Montage/
Wartung) sowie Trafoanlagen zulässig.

2) Gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO

a) Die Gesamthöhe der Windkraftanlagen  darf die Maximalhöhe von 100 m nicht überschreiten.
Die Höhe ist zu beziehen auf das derzeitige natürlich gewachsene Geländeniveau, sie wird von der
Stadt Olfen angegeben.

c) Der minimal zulässige Rotordurchmesser der Windkraftanlagen beträgt 40m, der maximal zulässige Ro-
tordurchmesser beträgt 50m.

d) Die Nebenanlagen der Windkraftanlagen dürfen die Höhe von 3,0 m nicht überschreiten.  Die Höhe ist zu 
beziehen auf das derzeitige natürlich gewachsene Geländeniveau, sie wird von der Stadt Olfen angegeben.

b) Die Nabenhöhe der Windkraftanlagen  darf die Mindesthöhe von 50 m nicht unter- und die Maximal-
höhe von 80 m nicht überschreiten.
Die Höhe ist zu beziehen auf das derzeitige natürlich gewachsene Geländeniveau, sie wird von der
Stadt Olfen angegeben.

7) Gem. §  9 (1) Nr. 24  BauGB

a) Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windkraftanlagent“ sind Windkraftanlagen zulässig, wenn
ihr jeweiliger Schalleistungspegel 103,0 dB(A) inklusive des Zuschlages für die Abschätzung des oberen
Vertrauensbereiches nicht überschreitet. Die Windenergieanlagen dürfen weder ton- noch impulsartige
Geräusche verursachen.

b)

8) Gem. §  9 (1) Nr. 25  BauGB

Die Grünsubstanzen der Flächen zur Anpflanzung und/oder mit einem Erhaltungsgebot belegten Flä-
chen sind  dauerhaft zu erhalten. Ausfall des Bestandes ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen
bodenständigen Gehölzen zu ersetzen.

3) Gem. § 9 (1 ) Nr. 10 BauGB

Entlang der ´Uferstreifen´ bestehender Gewässer i.S.d. LWG NW sind beidseitig in einem Abstand von
5,0 m, gemessen von Oberkante Böschung, bauliche Anlagen jeglicher Art, auch nicht-genehmigungs-
pflichtige Anlagen unzulässig.

4) Gem. § 9 (1 ) Nr. 11 BauGB

Entlang der Bundesstraße B 474 sind zusätzliche Ein- und Ausfahrten unzulässig.  

5) Gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Die von den festgesetzten Verkehrsflächen ausgehenden Zufahrten zu den Windkraftanlagen dürfen au-
ßerhalb der Kurvenradien nur in einer Breite von max. 4,5 m mit wasserdurchlässigen Materialien befestigt
werden.

6) Gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Die Betreiber der Windkraftanlage haben das Recht, die mit dem entsprechenden Planzeichen 
gekennzeichneten Flächen mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten. 

c) Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windkraftanlagen“ sind nur solche Windkraftanlagen
zulässig, die zur Verhinderung von Eiswurf beheizbare Rotorblätter, Abschaltvorrichtungen
o.ä. Techniken aufweisen.

9) Gem. § 9 (1a) BauGB

Der durch die Planung verursachte Ausgleichsaufwand von 3,954 ha wird insgesamt dem Ausgleichspool
„Steveraue“ zugeordnet.


